
   
 

Regierung von Niederbayern 
 

 Regierung von Niederbayern - Postfach - 84023 Landshut 

 

 

Hauptgebäude Regierungsplatz 540 84028 Landshut 

Ämtergebäude Gestütstraße 10 84028 Landshut 

Münchner Tor Innere Münchener Straße 2 84028 Landshut 

Lurzenhof Am Lurzenhof 3 84036 Landshut 

Telefon 

+49 871 808-01 

Telefax 

+49 871 808-1002 

E-Mail 

poststelle@reg-nb.bayern.de 

Internet 

www.regierung.niederbayern.bayern.de 

Besuchszeiten 

Mo-Do: 08:30 - 11:45 Uhr 
 14:00 - 15:30 Uhr 
Fr: 08:30 - 11:45 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel 

zum Hauptgebäude  2, 3, 5, 6, 7, 14 (Haltestelle Regierungsplatz / Maximilianstraße) zum Münchner Tor  1, 7, 10 (Haltestelle Grätzberg / Grieserwiese) 
zum Ämtergebäude  3, 5, 6, 7, 14 (Haltestelle Amtsgericht / Hauptfriedhof) zum Lurzenhof  3, 14 (Haltestelle Am Lurzenhof) 

                                                                                                                                      

per E-Mail (hauptamt@kirchdorf.landkreis-re-
gen.de)  
 
Gemeinde Kirchdorf im Wald 
Marienbergstraße 3 
94261 Kirchdorf im Wald 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom 

Unser Zeichen (bitte angeben) 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 

Telefon 
E-Mail Telefax Landshut, 

15.06.2023 10-2244.276.12-1-2 

Frau Wiesmeier 

+49 871 808-1257 +49 871 808-1068 26.07.2023 

gudrun.wiesmeier@reg-nb.bayern.de 

 
 
Förderung des kommunalen Feuerwehrwesens; 
Antrag der Gemeinde Kirchdorf im Wald (Maßnahmenträger) vom 22.02.2021 auf Gewäh-
rung einer Zuwendung nach den Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien – FwZR für die Ersatz-
beschaffung eines Mehrzweckfahrzeug MZF für die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf im 
Wald, der Gemeinde Kirchdorf im Wald 
Hier: Auszahlungsmitteilung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 08.03.2021, Az.: RNB-10-2244.276.12-1-2 
wurde o.g. Maßnahmenträger eine staatliche Zuwendung in Höhe von 16.300,00 € bewilligt. Der 
Zuwendungsbetrag erhöht sich nachträglich auf insgesamt 18.00,00 €. 
 
Aufgrund der nachgewiesenen Verwendung der Zuwendung wird ein Betrag in Höhe von 
18.000,00 € an o.g. Maßnahmenträger überwiesen. 
 
Da der Maßnahmenbeginn (15.03.2022) für das o.g. Vorhaben nach dem 31.12.2021 lag, konnten 
unter Berücksichtigung der Übergangsregelung aus Ziffer 8.2 FwZR vom 17. Dezember 2021, Az. 
D1-2244.1-118, die mit Wirkung vom 01. Januar 2022 an vorgesehenen (erhöhten) Förderfestbe-
träge in Ansatz gebracht werden. Die Staatsoberkasse wurde beauftragt, aus Kap. 03 23 Tit. 883 
01 den Betrag auf das von Ihnen genannte Konto zu überweisen. 
 
Das Landratsamt Regen erhält per E-Mail eine Kopie dieses Bescheides. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
gez. 
Wiesmeier
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